
 

Verhalten im Brandfall 
Brandschutzordnung Teil A 

 

1. Ruhe bewahren 

 

 
 überlegt handeln 
 keine Panik auslösen 
 

2. Brand melden 

  

 
 Feuerwehr: 112 
 Hausnotruf: [Nummer] 
 Feuermelder betätigen 
 Meldeschema: 

o Wo brennt es? 
o Was brennt? 
o Wie viel brennt? 
o Welche Gefahren? 
o Warten auf Rückfragen! 

 

3. In Sicherheit bringen 

 

 
 warnen gefährdeter Personen 

 hilfsbedürftige mitnehmen 
 Türen und Fenster schließen 
 gekennzeichnetem Fluchtweg 

folgen 
 keinen Aufzug benutzen 
 Sammelstelle/-platz aufsuchen 
 auf Anweisungen achten 
 

4. Löschversuch unternehmen 

  

 

 Feuerlöscher benutzen 
 Wandhydrant benutzen 
 Löschdecke benutzen 
 

5. Weitere Maßnahmen 

 

 
 Feuerwehr vor Ort einweisen 
 Schaulustige fernhalten 
 

  



 

NOTFALL Rufnummern 
Brandschutzordnung Teil C 

 

 

Ersthelfer   

Ersthelfer   

Betriebsarzt   

Betriebssanitäter   

Erste-Hilfe-Station   

   

   

   

 

Durchgangsarzt   

Durchgangsarzt   

Arzt   

Rettungsdienst   

Unfallkrankenhaus   

Unfallkrankenhaus   

   

   

   

 

Elektrische Anlage   

Gas   

Wasser   

Heizung   

Polizei  110 

Rettungsdienst  112 

Giftnotruf Berlin 
Bonn 
Erfurt 

Freiburg 
Göttingen 
Homburg 
Mainz 
München 

030 19240 
0228 19240 
0361 730730 

0761 19240 
0551 19240 
06841 19240 
06131 19240 
089 19240 

   

   

   

 


